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15. Juni 2021 
 
 
Information zur Umsetzung des Bundes-Aktionsprogramms „Aufholen nach Corona 
für Kinder und Jugendliche“ 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
die aktuelle Situation der Corona-Pandemie verbessert sich weiterhin von Tag zu Tag und 
die Sieben-Tage-Inzidenz ist nun schon seit einigen Wochen rückläufig. Am gestrigen Mon-
tag ist eine erneute Änderung der Landesverordnung in Kraft getreten, mit der weitere  
Lockerungen einhergehen. Damit Kinder und Jugendliche nach dieser schwierigen Zeit die 
Möglichkeit erhalten etwas aufzuholen und nachzuholen, stellt der Bund den Ländern Geld 
zur Verfügung, um die Träger, Einrichtungen und Organisatoren der Kinder- und Jugendhilfe 
in ihrer Angebotsgestaltung zu stärken.  
 
Von folgenden Maßnahmen aus unserem Haus werden Kinder, Jugendliche und Familien 
in Schleswig-Holstein umfassend profitieren: 
 

1. Das Bundesprogramm „Sprach-KiTas“ wird so aufgestockt, dass zusätzlich zahlrei-
che Kita-Kinder in Schleswig-Holstein von einer qualifizierten Sprachförderung profi-
tieren können. Hierfür werden 33 zusätzliche halbe Fachkraftstellen ermöglicht und 
die Fachberatungen gestärkt. Darüber hinaus können diese Kitas sogenannte 
Coronapauschalen von über 3.000 Euro beantragen, damit sie u.a. Lernmaterialien, 
zusätzliche pädagogische Angebote und Kita-Helferinnen und -Helfer einsetzen  
können. 
 

2. Mit über 1,4 Mio. Euro wird in 2021/2022 in Schleswig-Holstein der wichtige Bereich 
der Frühen Hilfen im Rahmen der Bundesstiftung zusätzlich unterstützt und ausge-
baut. So können noch mehr Familienhebammen und weitere Fachkräfte in Familien-
zentren, Familienbildungsstätten aber auch in Arztpraxen Beratungs- und Unterstüt-
zungsangebote für Schwangere und Familien mit kleinen Kindern anbieten. 
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3. Zudem werden in Schleswig-Holstein mit rund 2,3 Mio. Euro vergünstigte Ferien- 
und Wochenendfreizeiten beziehungsweise Maßnahmen der Kinder- und Jugend-
hilfe angeboten, um Kinder und Jugendliche positive Erlebnisse zu bieten und sozi-
ale Kontakte zu ermöglichen. 
 

4. Mit über 1,5 Mio. Euro werden darüber hinaus zusätzliche Stellen Freiwilliges  
Soziales Jahr (FSJ) in Kitas ermöglicht. So können noch mehr junge Menschen sich 
mit ihrem Engagement einbringen und davon gleichzeitig die Kita-Kinder profitieren. 

 
Unser Ziel ist es, mit diesen Maßnahmen Kinder, Jugendliche und Familien schnellstmöglich 
und möglichst unbürokratisch zu erreichen. Dies ist jedoch abhängig von den weiteren Ver-
fahrensabläufen auf Bundesebene. Sobald wir hier die entsprechenden Förderinstrumente 
erarbeitet haben, werden wir gezielt auf Sie zukommen, Sie informieren und mit einbinden. 
 
Den Kindern und Jugendlichen ist ganz besonders zu wünschen, dass der Sommer zahlrei-
che positive Erlebnisse für sie bereithält, sie entspannte aber auch spannende Ferien- 
wochen mit Gleichaltrigen verbringen können und die zurückliegenden besonders belasten-
den Monate ein stückweit in gesunde Vergessenheit geraten. 
 
Mit freundlichem Gruß 
 

 
 
Thorsten Wilke 
Leiter der Abteilung VIII 3 – Kinder, Jugend und Familie 
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